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Die schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 3921/J-NR/92, 
betreffend unverantwortlich langes Hinauszögern von Direktoren­
bestellungen an Gymnasien, die die Abgeordneten Dr. Pirker und 
Kollegen am 4. Dezember 1992 an mich richteten, beehre ich mich 
wie folgt zu beantworten: 

1. Wie lange gedenken Sie die Besetzung noch hinauszuzögern? 

2. Warum haben Sie bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch immer 
keine Entscheidung getroffen? 

Antwort: 

Die Entscheidung wurde bereits getroffen. 

3. Welche Ergebnisse brachte das von Spitzenbeamten des 
Bundesministeriums am 29.9.1992 durchgeführte Hearing? 

4. Sind Sie bereit, sich an die nach objektiven Kriterien 
getroffene Reihung des Kollegiums des Landesschulrates für 
Kärnten zu halten? 

Antwort: 

Ich bin grundsätzlich immer bereit, mich an nach objektiven 
Kriterien erstellten Vorschlägen zu orientieren. Diese Vor­
schläge müssen meines Erachtens aber eine ausreichende 
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schriftliche Begründung beinhalten, um mir als Entscheidungs­
hilfe dienen zu können. 

Doch ich behalte mir auch weiterhin vor, bei Bedarf und Not­
wendigkeit objektive Expertenkommissionen einzusetzen, die 
Vorschläge bzw. Gutachten erstatten (wie z.B. in Klagenfurt). 
Auch sieht Art. 8lb BVG vor, daß Ernennungsvorschläge an den 
nach der Verfassung oder aufgrund sonstiger Bestimmungen zu­
ständigen Bundesminister zu erstatten sind. Die Auswahl unter 
den vorgeschlagenen Personen obliegt dem Bundesminister, wobei 
unter Beachtung des § 4 Abs. 3 BOG unter mehreren Bewerbern nur 
derjenige ernannt werden darf, von dem aufgrund seiner persön­
lichen und fachlichen Eignung anzunehmen ist, daß er die mit der 
Verwendung auf der Planstelle verbundenen Aufgaben in best­
möglicher Weise erfüllt. 

Es ist ausgeschlossen l Bewerber zu ernennen, die nicht im 
Dreiervorschlag aufscheinen, wobei ich ausdrücklich betonen 
möchte, daß der in diesem Vorschlag vorgenommenen Reihung keine 
bindende Wirkung zukommt. Somit ist eindeutig klargestellt, daß 
der Bundesminister sowohl die Auswahl unter den vorgeschlagenen 
Personen vorzunehmen hat, als auch die Letztverantwortungfür 
diese Entscheidung trägt. 

5. Wenn nein, warum nicht? 

Antwort: 

Ich verweise auf die Beantwortung der Frage vier. 

6} Bei welchen Schulen in Ihrem Kompetenzbereich sind Sie bisher 
von den Reihungen der Kollegien abgegangen? 

7. Wie hoch ist der Prozentsatz dieser abweichenden Ent­
scheidungen? 
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8. Was waren jeweils die Gründe für das Abweichen? 

Antwort: 

Ich ersuche um Verständnis, daß nach ho. Auffassung nur mit Zu­
stimmung der Betroffenen Stellung genommen werden kann, welche 
aber nicht vorliegt. Falls dies gewünscht wird bin ich aber 
gerne bereit, bei den Betroffenen um Zustimmung zur Veröffent­
lichung persönlicher Daten anzufragen. 

Abschließend möchte ich nochmals darauf hinweisen; daß eine 
eventuelle Reihung im "Dreiervorschlag" des Kollegiums keine 
verbindliche Wirkung für mich entfaltet, sondern die aufge­
nommenen Personen in den meisten Fällen als gleichwertig 
qualifiziert zu betrachten sind. 

3878/AB XVIII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original) 3 von 3

www.parlament.gv.at




